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Grenze des rä umlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§  9 Abs. 7 BauGB) 

PLANZEICHENERKLÄ RUNG FÜ R DIE PLANUNGS-
RECHTLICHEN FESTSETZUNGEN

1. Maß der baulichen Nutzung (§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §  16 - 21a BauNVO)

1.1 Grundflä chenzahl, zulä ssige Grundflä che
Die zulä ssige Grundflä che der Hauptanlage darf ausnahmsweise durch die Grund-
flä chen von nicht ü berdachten gewerblichen und nicht gewerblichen Terrassen, 
von Außentreppen und Sitzstufen, von Strandtoiletten sowie von Nebenrä umen 
wie Abstell-, Lager- und Technikrä umen  
- im SO1 bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,55
- im SO2 bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,55
- im SO5 bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,55
- im SO7 bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,40
ü berschritten werden. 
(§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §  16 Abs. 6 BauNVO)

2. Ü berbaubare Grundstü cksflä che (§  9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit §  23 BauNVO)

2.1 Terrassen, Außentreppen und Sitzstufen
Nicht ü berdachte gewerbliche und nicht gewerbliche Terrassen sowie Außentreppen 
und Sitzstufen sind ausnahmsweise auch innerhalb der festgesetzten Flä chen fü r 
Garagen zulä ssig.
(§  9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §  23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO)

3. Fortgeltung
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans bleiben alle anderen Planinhalte und 
Textlichen Festsetzungen der 9. Ä nderung des Bebauungsplans Nr. 12 unverä ndert 
gü ltig. 
(§  9 Abs. 1 BauGB)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)

HINWEISE
Die Hinweise der 9. Ä nderung des Bebauungsplans Nr. 12 gelten unverä ndert fort.

Zertifizierungserklä rung
Diese digitale Fassung stimmt mit der rechtskrä ftigen Fassung ü berein.
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1a) Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom 
29.03.2012. Die ortsü bliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist 
durch Abdruck in der "Heiligenhafener Post" am 04.04.2012 erfolgt.

1b) Von der frü hzeitigen Unterrichtung und Erö rterung nach §  3 Abs. 1 BauGB und 
§  4 Abs. 1 BauGB ist mit Verweis auf Anwendung des Vereinfachten Verfahrens 
nach §  13 BauGB abgesehen worden.

1c) Die Stadtvertretung hat am 29.03.2012 den Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Begrü ndung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

1d) Die von der Planung berü hrten Behö rden und sonstigen Trä ger ö ffentlicher Belange 
sind mit Schreiben vom 03.04.2012 entsprechend §  4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert worden.

1e) Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), sowie die Begrü ndung haben in der Zeit vom  12.04.2012
bis zum  14.05.2012  wä hrend der Dienststunden nach §  3 Abs. 2 BauGB ö ffentlich 
ausgelegen. Die ö ffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und 
Anregungen wä hrend der Auslagefrist von jedermann schriftlich oder zu Protokoll 
geltend gemacht werden kö nnen, am  04.04.2012  durch Abdruck in der 
"Heiligenhafener Post" ortsü blich bekannt gegeben worden.

1f) Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Ö ffentlich-
keit sowie die Stellungnahmen der berü hrten Behö rden und sonstigen Trä ger 
ö ffentlicher Belange am  21.06.2012  geprü ft. Die Ergebnisse sind mitgeteilt 
worden.

1g) Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 
wurde am  21.06.2012  von der Stadtvertetung als Satzung beschlossen. Die 
Begrü ndung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtvertretung 
vom  21.06.2012  gebilligt.

Heiligenhafen, 25. Juni 2012 Siegel (Mü ller)
-Bü rgermeister-

VERFAHRENSVERMERKE

PRÄ AMBEL
Aufgrund des §  10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004
(BGBI. I. S. 2414), zuletzt geä ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 
(BGBl. I S. 1509), sowie nach §  84 der Landesbauordnung (LBO) vom 22.01.2009 
(GVOBl. Schl.- Hol., S.6) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom  
21.06.2012  folgende Satzung ü ber den Bebauungsplan Nr. 12, 11. Ä nderung der Stadt 
Heiligenhafen fü r das Gebiet "Dü nenpark" bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), erlassen.

Zertifizierungserklä rung
Diese digitale Fassung stimmt mit der rechtskrä ftigen Fassung ü berein.
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2) Der katastermä ßige Bestand am  14.03.2011  sowie die Ü bereinstimmung der 
topografischen Bestandsangaben mit der Ö rtlichkeit werden als richtig bescheinigt.

Oldenburg i.H., 09. Juli 2012 Siegel (Ruwoldt)
-Ö ffentl.best. Verm.-Ing.-

3) Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Heiligenhafen, 25. Juni 2012 Siegel (Mü ller)
-Bü rgermeister-

4) Die Durchfü hrung des Anzeigeverfahrens zum Bebaungsplan sowie die Stelle, 
bei der der Plan auf Dauer wä hrend der Dienststunden von jederman eingesehen 
werden kann und ü ber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am  ..............  
durch Abdruck in der "Heiligenhafener Post" ortsü blich bekanntgemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mä ngeln der Abwä gung sowie auf die Rechtsfolgen 
(§  215 Abs. 2 BauGB, §  4 Abs. 3 GO), auf die Ü berleitungsvorschriften 
(§  233 Abs. 1 Satz 2 BauGB) und weiter auf Fä lligkeit und Erlö schen von Ent-
schä digungsansprü chen (§  44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkung 
des §  4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in §  4 Abs. 3 GO bezeichneten landes-
rechtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften ü ber die Ausfertigung und Bekannt-
machung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GO), wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung gegenü ber der 
Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die 
Verletzung ergibt geltend gemacht worden ist. Die Satzung ist mithin am  .............  
in Kraft getreten.

Heiligenhafen, 11. Juli 2012 Siegel (Mü ller)
-Bü rgermeister-       

VERFAHRENSVERMERKE (FORTS.)

Zertifizierungserklä rung
Diese digitale Fassung stimmt mit der rechtskrä ftigen Fassung ü berein.
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